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Bekanntmachungen

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 

Aufstellung Bebauungsplan „Gassenberg“: 
- Vergabe des Planungsauftrags 
- Aufstellungsbeschluss 
- Beschluss über frühzeitige Beteiligung der Ö#entlichkeit 
Die bereits verschiedentlich diskutierte Bebauung in Hochstet-
ten, die, verbunden mit einem Leitdamm, auch dafür sorgen soll, 
dass die Hochstetter zukünftig von wild ab"ießendem Ober"ä-
chenwasser verschont bleiben, hat der Gemeinderat mit seinen 
Beschlüssen am vergangenen Montag de$nitiv auf den Weg 
gebracht. Es wurde ein Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet 
„Gassenberg“ gefasst, das Ing.büro ES tiefbauplanung aus Mittel-
biberach wurde mit der Ausarbeitung der Pläne beauftragt. 
  
Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes: Aufnah-
me Baugebiet „Gassenberg“, Streichung vorgesehener Bau-
&ächen 
Um das Baugebiet in Hochstetten verwirklichen zu können, müs-
sen bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene Bau"ächen 
zurückgenommen werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, 
eine Fläche im Bereich des Nonnenberggrabens in Burgrieden 
und eine Fläche im Bereich des Gewannes Obere Wiesen in Rot 
vorzuschlagen. Ein entsprechender Antrag soll bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Laupheim eingereicht werden. 
  
Hochwasser-Schutzmaßnahme am Hochstetter Graben: 
- Vorstellung erster Überlegungen zur Planung 
Herr Ing. Erwin Schmid hat dem Gemeinderat erste Überle-
gungen zum Bau eines Regenrückhaltebeckens erläutert. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, Herr Schmid mit der weiteren 
Ausarbeitung auf der Grundlage des vorgestellten Konzepts zu 
beauftragen. Um die Angelegenheit zu beschleunigen, wurde 
beschlossen, das Wasserrechtsverfahren unabhängig vom Be-
bauungsplan Gassenberg durchzuführen, so dass mit einer Reali-
sierung im kommenden Jahr gerechnet werden kann. 
  
Bescha#ung neuer PCs fürs Rathaus 
Die vorhandenen Geräte sind über sechs Jahre alt und den heu-
tigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Der Gemeinderat 
hat deshalb beschlossen, zum Preis von 14.000 Euro neue PC’s 
mit Bildschirmen zu bescha(en. Im Preis ist auch die Integration 
ins Netzwerk enthalten. 
  
Veränderungen am Schulhof Burgrieden 
Nachdem die Schule in Burgrieden in Zukunft eine reine Grund-
schule sein wird, soll auch ein Teil des Schulhofes vor dem ehe-
maligen Rathaus für die Bedürfnisse dieser Kinder umgestaltet 
werden. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Planung in 
Auftrag gegeben. 
  
Josef Pfa(, Bürgermeister 

Gesplittete Abwassergebühr 

Meldung von Flächenänderungen 

Anfang 2018 erfolgt die Wasser-/Abwasserabrechnung für das 
Jahr 2017, getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserge-
bühr. 
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass 
alle Änderungen der versiegelten Grundstücks"äche (z. B. neu 
angelegte Ho+ächen, neu gebaute Garagen) der Gemeinde-
verwaltung (Tel. 07392 9719-23 oder per E-Mail an carolin.biet@
burgrieden.de) zu melden sind. Sofern Sie in diesem Jahr Flächen 
versiegelt oder entsiegelt haben und diese bisher nicht gemel-
det wurden, holen Sie dies bitte umgehend bis spätestens 10. 
November 2017 nach. 
Relevant sind alle direkt oder indirekt (z. B. über die Straße) an die 
ö(entliche Kanalisation angeschlossenen Flächen. Anzugeben 
sind fertiggestellte Gebäude mit angeschlossener Dachentwäs-
serung und befestigte Ho+ächen. Ein Unterlassen der Meldung 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann entsprechend ge-
ahndet werden. 
§ 46 Absatz 4 Satz 1 der Abwassersatzung lautet: 
«Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des 
Grundstücks an die ö(entliche Abwasserbeseitigung hat der Ge-
bührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücks"ächen, 
von denen Niederschlagswasser den ö(entlichen Abwasseranla-
gen zugeführt wird (§ 40a Absatz 1), der Gemeinde in prü(ähiger 
Form mitzuteilen.» 
Weitere Regelungen zur Niederschlagswassergebühr $nden Sie 
auf unserer Homepage (www.burgrieden.de) unter „Rathaus / 
Virtuelles Rathaus / Satzungen und Rechtsverordnungen“ in der 
Abwassersatzung, insbesondere in § 40a und § 46. Auf Wunsch 
erhalten Sie im Bürgerbüro auch ein ausgedrucktes Exemplar 
dieser Satzung. 
 
 

Vorverlegung Annahmeschluss Gemeindeblatt 

In KW 43 wird der Annahmeschluss im Gemeindeblatt auf  
Montag, 23. Oktober 2017, 16.00 Uhr vorverlegt.  
Für die Ausgabe KW 44 wird der Annahmeschluss wegen der 
Doppelfeiertage (Reformationstag und Allerheiligen) bereits auf 
Donnerstag, 26.Oktober.2017, 16.00 Uhr vorverlegt.  
In KW 43 heißt es damit zwei Mal „Annahmeschluss“. 
Bitte beachten Sie die Termine ! 

Online-Information zum geplanten  
Hochwasserrückhaltebecken  
am Hochstetter Graben in Hochstetten 

Die Gemeinde informiert auf ihrer Homepage zum Planungs-
stand beim Hochwasserrückhaltebecken Hochstetter Graben 
und lädt die Ö(entlichkeit dazu ein, online Einsicht zu neh-
men und Stellungnahmen abzugeben. 

Diese Möglichkeit besteht bis einschließlich 31.10.2017. 
Eine entsprechende Verlinkung be$ndet sich auf der Startsei-
te der gemeindlichen Homepage (www.burgrieden.de). 

Bevölkerungsfortschreibung im Monat September 2017 

Ortsteil Bevölkerungsstand  Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand
       01.09.2017          30.09.2017 

Burgrieden 2.704 4 28 1 22 2.713 

Rot 1.007 1  8 0 12 1.004 

Bühl  283 0  2 0  8  277 

Gesamt 3.994 5 38 1 42 3.994 


